
Öffentliche Bekanntmachung 

 

der Benennung neuer Straßen in Dortmund Wickede 

 

Aufgrund des § 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in Verbindung mit den §§ 1, 3 und 14 des Gesetzes 

über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – vom 13.05.1980 (GV 

NW. S. 528) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Bezirksvertretung Dortmund-Brackel in ihrer Sitzung am 

10.06.2021 nachstehende Allgemeinverfügung beschlossen: 

 

Die 1261. projektierte Straße erhält den Namen: Clara-Viebig-Weg 

Die 1262. projektierte Straße erhält den Namen: Hedwig-Dohm-Weg 

 

Diese Allgemeinverfügung wird wirksam am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung.  

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 

Klage ist beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3 schriftlich oder zur 

Niederschrift der/des Urkundsbeamten/in der Geschäftsstelle zu erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, so 

sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden.   
 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 

Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 

sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 

geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 

technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 

Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 

3803). Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 

würde deren/dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  

 

Hinweis:  

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 

 

Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim 

Zustandekommen dieser Allgemeinverfügung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht geltend 

gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss der Bezirksvertretung vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Hinweis: 

 

Die Begründung mit Lageplan kann beim Tiefbauamt der Stadt Dortmund, Königswall 14, Zi. 101, während der 

Verkehrsstunden, montags bis mittwochs von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr, donnerstags von 

8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr, eingesehen werden. 

 

Dortmund, 22.06.2021 

 

Thomas W e s t p h a l 

Oberbürgermeister 

 

http://www.justiz.de/

